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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber bittet um rechtliche Einschätzung, ob die Ausgestaltung der Nutzungsdauer von 
Computerhardware und Software zur Dateneingabe und – verarbeitung durch das Schreiben des 
Bundesministerium der Finanzen (BMF-Schreiben) vom 22.02.2022 rechtssicher umgesetzt 
wurde. Insbesondere, ob Verstöße gegen Steuergesetze und das Grundgesetz zu befürchten sind. 

2. Vorbemerkungen 

2.1. BMF-Schreiben vom 26.02.2021 

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 
26.02.2021 ein Schreiben zur Abschreibung von Computerhardware sowie Betriebs- und Anwen-
dungssoftware. Darin wird für diese – im Einzelnen genau definierten – Wirtschaftsgüter eine 
einheitliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, vgl. § 7 Absatz 1 Satz 2 Einkommensteuerge-
setz (EStG), von einem Jahr zugrunde gelegt.1 Die Regelung ist für alle Einkunftsarten nach § 2 
Absatz 1 EStG anwendbar, soweit diese Einkünfte dem Grunde nach durch den Abzug von Kos-
ten für Computerhardware oder Software als Werbungskosten beziehungsweise Betriebsausgaben 
gemindert werden können. In zeitlicher Hinsicht gilt die verkürzte Nutzungsdauer in Bezug auf 
Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden, wobei auch vorher 
angeschaffte Wirtschaftsgüter, für die bis dato eine längere Nutzungsdauer zugrunde gelegt 
wurde, darunter fallen, sofern sie noch nicht vollständig abgeschrieben wurden. Für Wirtschafts-
güter, die dem Regelungsgehalt des Schreibens unterfallen, weist das BMF darauf hin, dass inso-
weit die Tabellen für die Absetzung für Abnutzung (AfA-Tabellen) für die allgemein verwendba-
ren Anlagegüter2 und die Regelungen zur Bilanzierung von Enterprise-Resource-Planning-Soft-
ware (ERP-Software)3 abgelöst werden. Eine zeitliche Befristung ist nicht enthalten.4 

Während Ziel des BMF-Schreibens war, durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten die Digitali-
sierung in den Unternehmen zu fördern,5 stießen die Regelungen unter verschiedenen Aspekten 
auf Kritik.6 So berge die Ausgestaltung der verkürzten Nutzungsdauer als untergesetzliche Rege-
lung (Rechts-)Unsicherheiten für den Steuerpflichtigen, da sie zwar die Finanzverwaltung unter 

                                     

1 BMF, Schreiben vom 26.02.2021, IV C 3-S 2190/21/10002, Deutsches Steuerrecht (DStR) 2021, 540. 

2 BMF, Schreiben vom 15.12.2000, IV D 2-S 1551-188/00, BeckVerw 065687 (abrufbar unter Beck-Online). 

3 BMF, Schreiben vom 18.11.2005, IV B 2-S 2172-37/05, DStR 2005, 2076. 

4 BMF, Schreiben vom 26.02.2021, DStR 2021, 540 (542). 

5 Beschluss vom 19.01.2021, Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder, [zuletzt abgerufen am 09.05.2022]. 

6 Althoff, BMF-Schreiben zu Sofortabschreibungen von Computerhardware und Software in der Kritik, Betriebs 
Berater (BB) 2021, 1066; Fachlicher Hinweis des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 6.4.2021, Zweifels-
fragen zu den Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung und deren Prüfung 
(Teil 3, 5. Update, April 2021), [zuletzt abgerufen am 09.05.2022]. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-19-januar-2021-1841020
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-19-januar-2021-1841020
https://www.idw.de/blob/124230/4d0cde868d61cb6ab0bead999861372e/down-corona-idw-fachlhinw-relepruefung-teil3-update5-data.pdf
https://www.idw.de/blob/124230/4d0cde868d61cb6ab0bead999861372e/down-corona-idw-fachlhinw-relepruefung-teil3-update5-data.pdf
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dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung binde, nicht hingegen die Gerichte.7 Dar-
über hinaus sei unklar, wie die verkürzte Nutzungsdauer einzuordnen sei, so wurde angenom-
men, dass es sich faktisch um eine Sofortabschreibung handle, sodass Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der betroffenen Wirtschaftsgüter direkt als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten steuerlich geltend gemacht werden können. Aus der Formulierung „kann“ wurde überwie-
gend abgeleitet, dass es sich um ein steuerliches Wahlrecht im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 2 EStG handele.8 

2.2. BMF-Schreiben vom 22.02.2022 

Mit Schreiben vom 22.02.20229 ergänzt das BMF seine Ausführungen zur Nutzungsdauer von 
Computerhardware und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung vom 26.02.2021 und stellt 
insbesondere klar, dass 

– die betroffenen Wirtschaftsgüter weiterhin der Abschreibung gemäß § 7 Absatz 1 EStG un-
terliegen, es wird lediglich die Nutzungsdauer verkürzt, und dadurch weder eine besondere 
Form der Abschreiben, noch eine neue Abschreibungsmethode oder eine Sofortabschrei-
bung begründet (Tz. 1.1.). 

– die Anwendung der kürzeren Nutzungsdauer auch kein Wahlrecht gemäß § 5 Absatz 1 
EStG darstellt (Tz. 1.1.). 

– die Wirtschaftsgüter deshalb ab der Anschaffung und Herstellung abzuschreiben und in ein 
Verzeichnis nach R 5.4. Einkommensteuerrichtlinie aufzunehmen sind, gleichwohl Steuer-
pflichtige auch eine andere Abschreibungsmethode wählen können (Tz. 1.2.). 

– die Regelungen des BMF-Schreibens auch bei den Überschusseinkünften gelten (Tz. 1.3.)  

– nicht beanstandet wird, wenn die Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
in voller Höhe in Anspruch genommen wird (Tz.1.4.). 

Damit formuliert das BMF deutlich, dass die gewählte Nutzungsdauer von einem Jahr keine be-
sondere Form der Abschreibung, keine Sofortabschreibung und keine neue Abschreibungsme-
thode darstellt und verneint die von der Praxis zuvor angenommene Einstufung als steuerliches 

                                     

7 BFH, Urteil vom 14.04.2011, IV R 46/09, DStR 2011, 1024. 

8 Althoff, BB 2021, 1066 (1067); Endert, Zur Abschreibung „digitaler“ Wirtschaftsgüter, DStR 2021, 591 (592); 
Hechtner, Anmerkungen zur Digital-AfA durch das BMF-Schreiben vom 26.2.2021, beck.digitax 2021, 78 (78-
81); Jüttner, Neue Sofort-AfA für digitale Wirtschaftsgüter, Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und 
Controlling (BC) 2021, 180 (181); Schiffers, Geänderte steuerliche Rahmenbedingungen: Drittes Corona-Steuer-
hilfegesetz und Nutzungsdauer von Computerhardware und bestimmter Software, Deutsche Steuer-Zeitung 
(DStZ) 2021, 280 (284). 

9 BMF, Schreiben vom 22.02.202, IV C 3 - S 2190/21/10002, DStR 2022, 362. 
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Wahlrecht. Weitere Anpassungen, etwa in zeitlicher Hinsicht sieht das Schreiben vom 
22.02.2022 nicht vor, es ersetzt das Schreiben vom 26.02.2021 und gilt insoweit rückwirkend.  

Trotz der klarstellenden Formulierungen stößt auch das neue Schreiben auf rechtliche Bedenken. 
Daher werden im Folgenden die Ausgestaltung als untergesetzliche Regelung und die Frage der 
Rechtssicherheit, der Inhalt des BMF-Schreibens und die Vereinbarkeit dieser Regelung mit gel-
tenden gesetzlichen Abschreibungsregeln untersucht. 

3. Ausgestaltung des BMF-Schreibens als untergesetzliche Regelung 

Bei den sogenannten BMF-Schreiben handelt es sich um allgemeine Weisungen im Sinne der Ar-
tikel 108 Absatz 3 Satz 2, 85 Absatz 3 Grundgesetz (GG), die der Vollzugsgleichheit im Bereich 
der von den Ländern im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern dienen.10 

Durch das BMF-Schreiben vom 26.02.2021 (ersetzt durch das Schreiben vom 22.02.2022) wurde 
mithin eine Umsetzung über den Weg einer untergesetzlichen, allgemeinen Weisung gewählt. 
Eine untergesetzliche Ausgestaltung sah schon der Beschluss zur Videoschaltkonferenz der Bun-
deskanzlerin und Regierungschefs der Länder vom 19.01.2021 vor. Im Kontext der Corona Pande-
mie und der Arbeit im Home-Office sollte so eine schnelle Umsetzbarkeit gewährleistet sein.11 
Untergesetzlich wäre allerdings auch eine Regelung in Form einer direkten Rechtsverordnung 
möglich gewesen. Dafür fehlt es im EStG aber wiederum an der erforderlichen Ermächtigungs-
grundlage. Daher wurde in Anknüpfung an die existierenden BMF-Schreiben, wie die AfA-Tabel-
len, eine faktische Sofortabschreibung über den von der Finanzverwaltung zu konkretisierenden 
Begriff der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (vergleiche § 7 Absatz 1 Satz 1 EStG) umgesetzt. 
Ein Gesetzgebungsverfahren war somit nicht erforderlich und eine schnelle Umsetzung wurde 
gewährleistet.12 

Diese Ausgestaltung war bereits mit Veröffentlichung des Schreibens vom 26.02.2021 vermehrt 
auf Kritik gestoßen, vor allem unter dem Aspekt mangelnder Rechtssicherheit. In der Praxis 
wurde auf das Risiko des Steuerpflichtigen hingewiesen, dass er sich zwar gegenüber dem Fi-
nanzamt auf das BMF-Schreiben berufen könne, bei einer Klage bestünde jedoch die Gefahr, dass 
die verkürzte Nutzungsdauer unbeachtlich ist, sofern das Gericht feststellt, dass diese erkennbar 
nicht auf gewachsenem Erfahrungswissen beruht.13 Diese Gefahr bestehe vor allem deshalb, weil 
die pauschal angeordnete Nutzungsdauer von einem Jahr gerade nicht14 als überwiegende Abbil-
dung der Erfahrungen steuerlicher Betriebsprüfung gewertet wird. 

Bereits unter diesem Aspekt ist das neue BMF-Schreiben nicht geeignet, den Steuerpflichtigen 
mehr Rechtssicherheit zu vermitteln, da insoweit die gleichen Risiken bestehen. Darüber hinaus 

                                     

10 Glossareintrag des Bundesfinanzministeriums, [zuletzt abgerufen am 09.05.2022]. 

11 Beschluss vom 19.1.2021, Seite 6. 

12 Althoff, BB 2021, 1066 (1069). 

13 Althoff, BB 2021, 1066 (1068). 

14 Althoff, BB 2021, 1066 (1068); Endert, DStR 2021, 591 (593-594); Jüttner, BC 2021, 180 (182). 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/B/018_BMF-Schreiben.html
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können sich aufgrund der ergänzenden Ausführungen des BMF weitere Rechtsanwendungsrisi-
ken ergeben, welche im Folgenden näher betrachtet werden. 

4. Inhaltliche Betrachtung des BMF-Schreibens und die Vereinbarkeit dieser Regelung mit 
geltenden gesetzlichen (Abschreibungs-)Regeln 

Inhaltlich regelt das BMF-Schreiben vom 22.02.2022 eine verkürzte Nutzungsdauer von einem 
Jahr für im Einzelnen genau definierte Wirtschaftsgüter im Bereich der Computerhardware sowie 
Betriebs- und Anwendungssoftware. Damit weicht das BMF in nicht unerheblichen Umfang von 
den bisher angewandten Nutzungsdauern ab. Zum Vergleich ging die Finanzverwaltung hinsicht-
lich der Nutzungsdauer für Computerhardware von drei Jahren15 und bei ERP-Software von fünf 
Jahren aus.16 Andere an ein IT-Gerät gebundene Software war bisher über die Nutzungsdauer der 
zugehörigen Hardware, somit über drei Jahre, abzuschreiben.17 Nach den allgemeinen Vorbemer-
kungen zu den bisherigen AfA-Tabellen konnte eine mit wirtschaftlicher Abnutzung begründete 
kürzere Nutzungsdauer nur zugrunde gelegt werden, wenn das Wirtschaftsgut vor Ablauf der 
technischen Nutzbarkeit objektiv wirtschaftlich verbraucht war. Diese Regelungen sind durch das 
BMF-Schreiben entfallen (siehe unter 2.1.) und durch die nunmehr einheitliche betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer von einem Jahr ersetzt worden.  

Aufgrund der Klarstellung, dass die betroffenen Wirtschaftsgüter weiterhin der Abschreibung ge-
mäß § 7 Absatz 1 EStG unterliegen und die verkürzte Nutzungsdauer keine besondere Form der 
Abschreibung, keine Sofortabschreibung und keine neue Abschreibungsmethode darstellt, erfolgt 
die Abschreibung grundsätzlich nach den bekannten und gewöhnlichen Regeln des § 7 Absatz 1 
EStG. Gleichwohl rein formal betrachtet damit kein Verstoß gegen die gesetzliche (Abschrei-
bungs-)Regel vorläge, bestehen Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit der verkürzten Nut-
zungsdauer im Lichte des § 7 Absatz 1 EStG (siehe nachfolgend 4.1.). Fraglich ist auch, wie es 
sich mit der Feststellung des BMF verhält, wonach die verkürzte Nutzungsdauer kein steuerli-
ches Wahlrecht im Sinne des § 5 Absatz 1 EStG darstellt. In diesem Zusammenhang drängen sich 
nicht nur Fragen in Bezug auf die Auswirkungen auf die Handelsbilanz, sondern auch verfas-
sungsrechtliche Bedenken auf (siehe nachfolgend 4.2.). 

4.1. Bedenken in Bezug auf § 7 Absatz 1 EStG 

Ausgehend davon, dass das BMF eine verkürzte Nutzungsdauer zugrunde legt und zugleich eine 
Anwendung des § 7 Absatz 1 EStG beabsichtigt, stellt sich die Frage, ob eine pauschale einjährige 
Nutzungsdauer für bestimmte Wirtschaftsgüter mit dem Gesetzeswortlaut des § 7 Absatz 1 EStG 
vereinbar ist.  

                                     

15 BMF, Schreiben vom 15.12.2000 - IV D 2 - S 1551 - 188/00, BStBl. I 2000, 1532. 

16 BMF, Schreiben vom 18.11.2005 - IV B 2 - S 2172 - 37/05, BStBl. I 2005, 1025, Rn. 22. 

17 Brandis in: Heuermann/Brandis, Kommentar zum EStG, 160. EL Dezember 2021, § 7 Rn. 365. 
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Nach dem Wortlaut des § 7 Absatz 1 EStG gelangt die Abschreibungsvorschrift zur Anwendung, 
wenn die Abschreibung über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr (Satz 1), nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts (Satz 2) und zeitanteilig im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung (pro rata temporis) vorgenommen wird (Satz 4). Im Einzelnen: 

Bereits § 7 Absatz 1 Satz 1 EStG, wonach (lineare) Abschreibungen bei solchen Wirtschaftsgütern 
vorzunehmen sind, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen sich erfah-
rungsgemäß auf einen Zeitraum „von mehr als einem Jahr“ erstrecken, erweckt Zweifel an der 
vom BMF bezweckten Anwendbarkeit der Vorschrift. Denn es ist unklar, wie eine pauschale ein-
jährige Nutzungsdauer mit dem Wortlaut hinsichtlich der Nutzung „von mehr als einem Jahr“ zu 
vereinbaren ist. 18 Insoweit lässt das BMF offen, wie sich die neue Nutzungsdauer in die Gesetzes-
systematik einfügen soll.  

Wollte man das BMF-Schreiben als Auslegungsregel begreifen und wendet § 7 Absatz 1 EStG – 
entgegen des Wortlauts von Absatz 1 Satz 1 – an, so bemisst sich die Absetzung nach § 7 Absatz 
1 Satz 2 EStG nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist für die Bestimmung der Nutzungsdauer „nicht 
die Dauer der betrieblichen Nutzung durch den einzelnen Steuerpflichtigen [maßgebend], son-
dern die objektive Nutzbarkeit eines Wirtschaftsgutes unter Berücksichtigung der besonderen be-
triebstypischen Beanspruchung“.19 Bislang lieferten die AfA-Tabellen der Besteuerungspraxis ei-
nen Anhaltspunkt für die Beurteilung der sowohl technischen als auch wirtschaftlichen Nut-
zungsdauer eines Wirtschaftsgutes.20 Das BMF begründet die neue – deutlich kürzere – Nutzungs-
dauer von lediglich einem Jahr mit dem “raschen technischen Fortschritt und einem immer 
schnelleren Wandel”, zudem seien die in dem Schreiben genannten Wirtschaftsgüter seit rund 20 
Jahren nicht mehr geprüft worden und bedürfen deshalb einer Anpassung an die geänderten tat-
sächlichen Verhältnisse.21 Bei lebensnaher Betrachtung kann jedoch eine Nutzungsdauer von ei-
nem Jahr nicht generell, sondern lediglich in Ausnahmefällen, als betriebsgewöhnlich unterstellt 
werden. Die Literatur sowie der Bundesrechnungshof (BRH)22 weisen darauf hin, dass es für viele 
der bezeichneten Wirtschaftsgüter entweder langfristige Pläne gäbe, in welchen Abständen diese 
erneuert werden, Garantien von mehreren Jahren oder es sich um Güter handle, für die hohe In-
vestitionen getätigt werden müssen. Daher sei es nicht praxisgerecht anzunehmen, dass sich eine 

                                     

18 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022 zum BMF-Schreiben zur Nutzungsdauer von 
Computerhardware und Software zur Dateneingabe und – verarbeitung vom 22.02.2022, Seite 2, [zuletzt abgeru-
fen am 09.05.2022] 

19 BFH, Urteil vom 09.12.1999 – III R 74/97 –, BFHE 191, 125, BStBl II 2001, 311 – juris, Rn. 29; BFH, Urteil vom 
14.04.2011 – IV R 8/10 –, BFHE 233, 226, BStBl II 2011, 709 – juris, Rn. 35. 

20 BMF, Schreiben vom 6.12.2001, IV D 2-S 1551-498/01, BeckVerw 067954. 

21 BMF, Schreiben vom 26.02.2021, DStR 2021, 540 (540). 

22 BFH, Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages vom 23.04.2021 [zuletzt abgerufen am 
09.05.2022] 

https://www.idw.de/blob/135188/87f8b543d4f08f323e65b29a4c6e21c4/down-bmf-computer-software-data.pdf
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2021/verkuerzung-der-nutzungsdauer-von-computerhardware-und-software-zur-dateneingabe-und-verarbeitung
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jährliche Erneuerung der bezeichneten Wirtschaftsgüter grundsätzlich realisieren lässt. Die Lite-
ratur prognostiziert deshalb eine wirtschaftliche Nutzungsdauer, die in den meisten Fällen ein 
Jahr übersteigen wird.23 

Aufgrund des Vorstehenden erscheint eine Vereinbarkeit der Regelung des BMF-Schreibens mit 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG zumindest fraglich.24 Während die Finanzverwaltung unter dem 
Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung an die Anwendung der verkürzten Nutzungs-
dauer gebunden ist, gilt dies nicht für Gerichte, insbesondere dann nicht, wenn ihre Anwendung 
im Regelfall zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen würde.25 Bei Anwendung 
des § 7 Absatz 1 EStG durch die Steuergerichte dürfte eine Prüfung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer daher weiterhin zum Tragen kommen, sodass das BMF-Schreiben lediglich in 
den Fällen zur Anwendung gelangen würde, in denen eine verkürzte Nutzungsdauer auch den 
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. In diesem Fall läge kein Verstoß gegen die gesetzliche 
(Abschreibungs-)Regel vor. Auch das BMF hält die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden 
grundsätzlich für möglich (Tz. 1.2), womit dem Steuerpflichtigen zumindest ein faktisches Wahl-
recht an die Hand gegeben wird, mittels dessen er – anstelle der in der Praxis eher kurz bemesse-
nen Nutzungsdauer – auch eine längere, begründbare Nutzungsdauer zugrunde legen kann.26 

Schließlich bestehen Bedenken mit Blick auf § 7 Absatz 1 Satz 4 EStG im Zusammenhang mit der 
Nichtbeanstandungsregelung des BMF.27 Nach § 7 Absatz 1 Satz 4 EStG ist im Zugangsjahr 
grundsätzlich eine anteilige, monatsgenaue Abschreibung vorzunehmen. Nach der Rechtspre-
chung des BFH sind jedoch kurzlebige Wirtschaftsgüter, deren Nutzungsdauer zwölf Monate 
nicht übersteigt, im Zugangsjahr in voller Höhe abzuziehen.28 Laut BMF wird es nicht bean-
standet, wenn abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 4 EStG die (auf einer einjährigen Nutzungs-
dauer basierende) Abschreibung bereits bei Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe vorge-
nommen wird (Tz.1.4.). Dies ist insoweit mit rechtlichen Unsicherheiten behaften, als das BMF 
zumindest im Grundsatz von einer Abschreibung „pro rata temporis“ auszugehen scheint und 
somit von einer Abschreibung, die im Widerspruch zur Rechtsprechung des BFH steht. 

4.2. Bedenken in Bezug auf Art. 3 Absatz 1 GG 

Das BMF-Schreiben vom 22.02.2022 wird zudem in Bezug auf die Klarstellung, dass die einjäh-
rige Nutzungsdauer kein steuerliches Wahlrecht im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG darstellt 
(Tz. 1.1.) im Kontext der Auswirkungen auf die Handelsbilanz sowie einer möglichen Ungleich-
behandlung zwischen den bilanzierenden Steuerpflichtigen und den gewinn- bzw. überschusser-

                                     

23 Althoff, BB 2021, 1066 (1068); Endert, DStR 2021, 591 (593-594); Jüttner, BC 2021, 180 (182). 

24 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022, Seite 2; Althoff, BB 2021, 1066 (1068). 

25 BFH, Urteil vom 14.04.2011, IV R 46/09, DStR 2011, 1024. 

26 Althoff, Klarstellung zur Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter, Betriebs Berater (BB) BB 2022, 690. 

27 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022, Seite 2; Althoff, BB 2022, 690. 

28 BFH, Urteil vom 26.08.1993 – IV R 127/91 –, BFHE 172, 502, BStBl II 1994, 232. 
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mittelnden Steuerpflichtigen, diskutiert. In diesem Zusammenhang hat der Auftraggeber aus-
drücklich auf einen Artikel in der Wirtschaftswoche29  verwiesen und um dessen Berücksichti-
gung gebeten. 

Laut des Artikels ergäben sich vor allem deshalb Probleme, weil „[…] das Handelsbilanzrecht bei 
Computern und anderer Hardware sowie Software eine betriebliche Nutzungsdauer von meist 
drei bis fünf Jahren vorgibt. Diese Abschreibungszeiten sind auch für die Steuerbilanz maßgeb-
lich. Ein Abweichen, in diesem Fall eine Verkürzung auf weniger als ein Jahr, ist nur möglich, 
wenn dies per Gesetz ausdrücklich in einem Wahlrecht erlaubt wird. Genau diese Öffnungsklau-
sel verweigert aber das Bundesfinanzministerium in seinem Anwendungsschreiben hartnäckig.“ 

Dem Autor kann insoweit gefolgt werden, dass nach dem sogenannten Maßgeblichkeitsgrundsatz 
die Handelsbilanz die Grundlage für die steuerrechtliche Gewinnermittlung bildet.30 Für die Han-
delsbilanz ist für die Bestimmung der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf die tatsächliche wirt-
schaftliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG) abzustellen.31 Wie auch der Autor des Artikels 
zutreffend feststellt, widerspricht es allgemeiner Lebenserfahrung (siehe auch Punkt 4.1.), dass 
die handelsrechtliche Nutzungsdauer für Computerhardware sowie Betriebs- und Anwendungs-
software pauschal nur ein Jahr beträgt, sodass die steuerliche Fiktion einer Nutzungsdauer von 
nur einem Jahr grundsätzlich nicht der Bemessung der handelsrechtlichen Abschreibung digita-
ler Vermögensgegenstände zugrunde gelegt werden kann (formelle Maßgeblichkeit).32 Eine abwei-
chende Nutzungsdauer in Handels- und Steuerbilanz wäre zum Beispiel eröffnet, wenn es sich 
bei der Anwendung der kürzeren Nutzungsdauer um ein steuerliches Wahlrecht im Sinne des 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG handeln würde. Dies hat das BMF im Schreiben vom 
22.02.2022 jedoch ausdrücklich verneint (Tz. 1.1). An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich steu-
erliche Wahlrechte aus Gesetz, aber auch aus Verwaltungsvorschriften ergeben können33, weshalb 
eine solche Regelung durch ein Schreiben des BMF nicht per se zu bestanden gewesen wäre. 

Eine andere Rechtsgrundlage für die Abweichung von Handels- und Steuerbilanz, als das zuvor 
von der Praxis angenommene Wahlrecht, ist nicht ersichtlich. Mangels Rechtsgrundlage wird bi-
lanzierenden Steuerpflichtigen von der Anwendung der kürzeren Nutzungsdauer abgeraten.34 
Laut dem IDW drohten daher eine Ungleichbehandlung und damit ein möglicher Grundrechts-

                                     

29 Christian Ramthin in: Wirtschaftswoche, Ausgabe 15 vom 08.04.2022, „Der Wums, der keiner ist“, Seite 30. 

30 Justenhoven/Usinger in: Beck Bilanz-Kommentar, HGB, 13. Aufl. 2022, § 243 Rn. 105 ff. 

31 Ballwieser in: Münchner Kommentar, HGB, 4. Aufl. 2020, § 253 Rn. 17 f. 

32 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022, Seite 3. 

33 Querbach in: Haufe, „Maßgeblichkeitsgrundsatz / 2.3.2 Anwendung steuerlicher Wahlrechte (§ 5 Absatz 1 Satz 
1 Halbsatz 2 EStG)“, [zuletzt abgerufen am 09.05.2022]. 

34 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022, Seite 4. 

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/massgeblichkeitsgrundsatz-232-anwendung-steuerlicher-wahlrechte-5-abs1-satz1-halbsatz-2-estg_idesk_PI20354_HI2321201.html
https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/massgeblichkeitsgrundsatz-232-anwendung-steuerlicher-wahlrechte-5-abs1-satz1-halbsatz-2-estg_idesk_PI20354_HI2321201.html
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verstoß bezüglich bilanzierenden Steuerpflichtigen einerseits und gewinn- bzw. überschussermit-
telenden Steuerpflichtigen anderseits.35 Wie unter Punkt 4.1. erörtert, ist die Anwendung der ver-
kürzten Nutzungsdauer jedoch auch im Rahmen der Überschuss- bzw. Gewinneinkünfte keines-
wegs risikofrei. Bei ordnungsgemäßer Anwendung des § 7 Absatz 1 EStG ist eine Ungleichbe-
handlung wohl nicht zu befürchten.  

5. Stellungnahme und Fazit 

Die Umsetzung der verkürzten Nutzungsdauer in Form des BMF-Schreiben wurde weitreichend 
und mithin beachtlich kritisiert, vorrangig mit Blick auf die ungenügende Rechtssicherheit für 
den Steuerpflichtigen. Diese Kritik vermochte das BMF trotz klarstellender Worte im Schreiben 
vom 22.02.2022 nicht auszuräumen. In diesem Lichte ist auch der oben genannte Artikel in der 
Wirtschaftswoche zu verstehen, welcher sich in seiner Gesamtschau in die allgemeine Kritik an 
der Umsetzung einreiht. 

*** 

                                     

35 Eingabe des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 24.03.2022, Seite 4. 
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